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BEVOLKERUNGSSCHUTZ

Zur Umsetzung
des Projekts «Bevdlkerungsschutz»

Prioritdaten
aus der Sicht
der Kantone

rei. Voraussichtlich ab dem Jahr 2003 wird der
Zivilschutz neben anderen Partnern Teil des
neuen Systems einer besser koordinierten und
effizienteren Zusammenarbeit sein. Die soge-
nannten «Eckwerte» sind definiert. Was sagen
die Kantone dazu? Zivilschutz will es wissen
und lancierte eine Umfrage bei einer Reihe
kantonaler Amter.

Eckwerte sind gut. Sie sind Orientierungs-
hilfen und Ausgangspunkte. Erste Reaktio-
nen auf die Eckwerte zeigen indessen,
dass in den Kantonen unterschiedliche
Meinungen iiber deren Umsetzung beste-
hen. Das ist auch verstindlich. Bereits
1995 wurde die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit in den einzelnen Kantonen
auf unterschiedliche Weise vorangetrieben
und an die besonderen Bediirfnisse ange-
passt. Auch strukturelle Modifikationen
wurden allenthalben in die Wege geleitet.
Der aktuelle Stand der Umsetzung ist nicht
iberall gleich. Wer schon weit voran ist,
muss vielleicht nur noch Korrekturen vor-
nehmen. «Riickstdnde» brauchen durch-
aus kein Nachteil zu sein, sondern konnen
als Chance fiir eine klar ausgerichtete, un-
komplizierte Neuorientierung und Reform
betrachtet werden. Hinzu kommt, um eini-
ge Beispiele zu nennen, dass Bergkantone
andere Anforderungen an den Bevolke-
rungsschutz stellen als Flachlandkantone.
Auch die unterschiedliche Wirtschaftskraft
der Kantone fallt ins Gewicht. Und nicht
zuletzt spielt die Meinungsbildung auf poli-
tischer Ebene eine Rolle. ;

Die Zeitschrift Zivilschutz betrachtet es als
wichtige Aufgabe, der Meinungsvielfalt brei-
ten Raum zu geben. Sie richtete daher an
eine Anzahl kantonaler Amtsvorsteher die
folgenden vier Fragen zur Beantwortung:

1. Welche Verdnderungen erwarten Sie
beim Zivilschutz im Zusammenhang mit
der Realisierung des Projekts «Bevolke-
rungsschutz» in den Bereichen
- Ausbildung,

- Material,
- bauliche Massnahmen?

2. Der Bevolkerungsschutz ist im wesent-
lichen eine Aufgabe der Kantone. Was
erwarten Sie vom Bevolkerungsschutz
auf Stufe Bund?

3. Kantonalisierung ist bekanntlich eine
Grundidee des Bevolkerungsschutzes.
Was heisst «Kantonalisierung» aus ihrer
Sicht?

4. Innerhalb des Bevdlkerungsschutzes
fallt dem Zivilschutz unter anderem die
Aufgabe zu, sich fiir den Schutz der Be-
volkerung bei bewaffneten Konflikten
vorzubereiten. Im Gegensatz zu heute
soll dieser Aufgabenbereich jedoch
weitgehend erst wahrend einer so ge-
nannten Aufwuchszeit wahrgenommen
werden. Konnen Sie sich vorstellen, wie
das vor sich gehen soll?

Die Stellungnahme der
Kantone 8

Appenzell AR

1. Ausbildung: Fiir unseren Kanton ist eine
selbststindige Ausbildung kaum mehr
moglich. Die Bestandesreduktion auf rund
einen Drittel der heutigen ZS-Pflichtigen
wird zu massiv reduzierten Teilnehmer-
zahlen in den Kursen fiihren. Das hat auch
eine Reduktion der hauptamtlichen In-
struktoren und massiv hohere Kurskosten
pro Teilnehmer zur Folge. Sicher ist eine
engere Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen Appenzell Innerrhoden und St.Gallen
in Erwégung zu ziehen. Bei der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen wird
das BZS einer von mehreren Kursanbie-
tern sein, die Armee ein anderer. Eventuell
muss auch der Markt fiir Privatanbieter
gedffnet werden. Es muss eine Koordina-
tion der Ausbildung unter Partnern ange-
strebt werden.

Material: Die Bedarfsplanung, Evaluation
und Beschaffung wird vermehrt von den
Kantonen nach ihren Bediirfnissen und in
Absprache mit allen Partnern koordiniert.
Auch die Finanzierung obliegt schliesslich
den Kantonen. Viel notwendiges Material
ist bei den Formationen der Partnerorga-
nisationen meistens vorhanden. Einzig
beim Material fiir den Fall eines bewaffne-
ten Konfliktes sollte die Zustandigkeit beim
Bund sein, der auch die Kosten zu tragen
hat. Ebenso sollten Material und Gerite fiir
die Alarmierung Bundessache sein. Die
Materialbewirtschaftung konnte iiber die
Zeughiuser erfolgen.

Bauten: Die Baupflicht muss erhalten blei-
ben. Auftretende Liicken geméss den heu-

tigen Steuerungsmassnahmen der Kantone
sind zu schliessen. Die bestehende Schutz-
Infrastruktur muss erhalten bleiben.

2. Im Bereich der Gesetzgebung trifft der
Bund Anordnungen fiir die in seinem
Bereich liegenden Aufgaben, zum Beispiel
bei bewaffneten Konflikten. Der Bund ist
verantwortlich fiir den strategischen
Nachrichtendienst, die Fritherkennung
von Gefihrdungen und die damit verbun-
dene Frithwarnung. Der Bund sollte die
Zusammenarbeit in der Ausbildung mit
den Kantonen und der Armee fordern und
soweit moglich koordinieren und sollte
auch die internationale Zusammenarbeit
nicht vernachldssigen. Die Kostentragung
hat sich nach den Zustindigkeiten von
Bund und Kanton zu richten.

3. Die Zustdndigkeit und Verantwortung
fir den Bevolkerungsschutz im vorge-
schriebenen Bereich ist bei den Kantonen.
Der Kanton regelt die Aufgabenteilung
zwischen den Regionen und Gemeinden in
den Bereichen Personal, Einsatzplanung,
Infrastruktur, Material, Aushildung, Ubun-
gen, Einsétze, Finanzierung und fithrt das
Controlling durch. Der Kanton regelt zu-
dem die interkantonale Zusammenarbeit.

4. Die Rekrutierung des Personals fiir den
Fall eines bewaffneten Konfliktes hat erst
nach dem Entscheid fiir den Aufwuchs durch
den Bundesrat zu erfolgen. Dabei muss das
Dienstpflichtalter erhéht werden oder es
muss auf ehemalige Armeeangehorige zu-
riickgegriffen werden kénnen. Zudem wird
jeder Kanton auch in der heutigen Zeit eine
minimale Personalreserve fiir besondere
Ereignisse anlegen, auf die im Notfall zu-
riickgegriffen werden kann. Die Ausbildung
und die materielle Aufriistung erfolgen erst
nach dem Aufwuchsentscheid. Hans Saxer

Basel-Landschaft

1. Ausbildung: Wir brauchen ein grosseres
Zeitgeféss fiir die Grund- und Weiteraus-
bildung sowie die Trainings. Dies erhoht
die Qualitdt der Einzel- und Formations-
leistungen. Material: Notwendig sind mi-
liztaugliche und kompatible Einsatzmittel
nur fiir den Katastrophenfall sowie die Ge-
wahrleistung der Mobilitdt der Einsatzfor-
mationen. Bauten: Im Vordergrund steht
die Werterhaltung der Anlagen (BSA, San
Hist) sowie die Modernisierung der KP mit
Telematik und Informatik.

2. Auf Stufe Bund wird erwartet, dass er
die notigen Rahmenbedingungen definiert,
zum Beispiel hinsichtlich Einheitlichkeit,
Kompatibilitit und Rechtsgleichheit. Der
Bund soll zudem die Kantone in den iiber-
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geordneten und interdisziplindren Berei-
chen unterstiitzen.
3. Die Kantone erhalten vom Bund einen
Leistungsauftrag flir spezielle Leistungs-
erbringungen, zum Beispiel bei einem
bewaffneten Konflikt oder einer Verstrah-
lungslage. Es ist jedoch Sache der Kan-
tone, ihre eigenen massgeschneiderten
Strukturen und Abldufe zu gestalten und
zu finanzieren.
4. Wir erwarten von Bundesseite einen
frithzeitigen politischen Entscheid sowie
die rechtzeitige Ressourcensprechung fiir
Rekrutierung, Ausriistung und Ausbil-
dung. Es muss zum gegebenen Zeitpunkt
eine «Aufwuchsorganisation» unter der
Fiithrung des Bundes gebildet werden.
Marcus Miiller

Bern

1. In der Ausbildung muss in der Uber-
gangszeit die Gewdahrleistung der Einsatz-
bereitschaft der Mittel des Zivilschutzes
die Maxime sein. Daneben sind erste
Massnahmen in der Ausbildung einzu-
leiten. Sdmtliche Aushildungsgidnge nach
ZS 95 sind zu sistieren. Insbesondere die
Kaderkurse DC, C ZSO beim Bund, die
noch sehr auf Krieg ausgerichtet sind,
miissen sofort angepasst und neu aus-
gerichtet werden. Als Konsequenz fiir den
Kanton bedeutet dies: Die bereits begonne-
ne Regionalisierung ist zu férdern und zu
beschleunigen. Die ZSO sind fiir die Um-
setzung vorzubereiten. Das Ausbildungs-
angebot Bevolkerungsschutz 2003 ist im
Kanton Bern bereits ab dem Jahr 2001/
2002 stufenweise anzubieten.

Zum Material: Material fiir ausserordent-
liche Lagen ist gefragt. Eine sinnvolle Ko-
stenteilung ist erwiinscht.

Bauten: Grundsétzlich verfiigt der Kanton
Bern iiber geniigend Anlagen. Bei den
Schutzpldtzen bestehen noch Liicken. Es
geht inskiinftig klar darum, die Wert-
erhaltung der bestehenden Schutzbauten
sicherzustellen. Auch hier werden die Fi-
nanzen den Takt angeben, was kiinftig
noch machbar ist und inshesondere wo die
Abgrenzung zu den Kantonen ist. Daneben
ist die Umnutzung und Aufhebung tber-
zéhliger Anlagen vorzubereiten.

2. Der Bund soll in Zukunft Koordinations-
und Anlaufstelle sein. Gefragt sind ein-
fachere, kleinere Strukturen und Gebilde
sowie eine klare Differenzierung zwischen
den Aufgaben des Zivilschutzes und Be-
volkerungsschutzes. Erforderlich sind eine
Rahmengesetzgebung und klare Aussagen
betreffend Kostentragung in allen Berei-
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chen. Einheitlichkeit und Glaubwiirdigkeit
sind in Zukunft gefragt.
3. Die Konsequenzen fiir den Kanton sind:
Gestaffeltes Vorgehen in der Umsetzung.
Aufgabenteilung im finanziellen Bereich
gemdss dem Gesetz iiber ausserordentli-
che Lagen (ALG) und nach den Vorgaben
des Bundes. Aufgrund ihrer Grisse kon-
nen kiinftig nicht alle Kantone eine selbst-
standige Bewdltigung der Aufgaben des Zi-
vilschutzes sicherstellen (Beispiel Aushil-
dung und Einsétze). Vermehrte interkanto-
nale Zusammenarbeit ist notwendig.
4. Wichtig ist im Moment nicht der Auf-
wuchs, sondern die Umsetzung des Be-
vilkerungsschutzes und somit der Hand-
lungsbedarf fiir ausserordentliche Lagen.
Markus Aeschlimann

Luzern,
GL, NW, OW, SZ, ZG

®

Die Arbeitsgruppe Innerschweiz (AGI), der die
Kantone Luzern, Glarus, Nidwalden, Obwalden,
Schwyz und Zug angehdren, gab unter der
Federfishrung von Hermann Suter (Amtsvor-
steher LU und Priisident der AGI 1999/2000)
eine gemeinsame Stellungnahme ab.

1. Zur Ausbildung: Auch wenn - Gott sei’s
geklagt! - die «Kantonalisierung des Zivil-
schutzes», und damit die Gefahr von 26
verschiedenen Modellen, nicht mehr auf-
zuhalten ist, so miissen Bund und Kantone
doch zwingend dafiir besorgt sein, dass
punkto Aushildungsfinanzierung einiger-
massen gleiche Bedingungen und Méglich-
keiten fiir alle Kantone gelten. Es darf
nicht sein, dass die reichen Kantone wie
zum Beispiel Zug, Schwyz, Zirich, Basel-
Stadt aus gefiillten Hérnern Geld in den
Bevélkerungsschutz im allgemeinen und
den Zivilschutz im speziellen giessen kon-
nen, wahrend andere, drmere Kantone
wie Jura, Luzern usw. diesbeziiglich in die
Sonne gucken und somit nur noch einen
Zivilschutz zweiter Klasse aufrechterhal-
ten konnen. Auch muss der Bund - Kanto-
nalisierung hin oder her — bei der Erstel-
lung von Ausbildungsunterlagen im Sinne
der «Eisernen Ration» fiir alle verbind-
lichen Aushildungsteile sowohl in der Ka-
tastrophen- und Nothilfe als auch im Ak-
tivdienst — weiterhin aktiv mithelfen. Dies
ist wegen der schweizweiten Interoperabi-

litdt eine unabdingbare Voraussetzung fiir
ein funktionierendes Sicherheitssystem.
Zum Material: Natiirlich werden die ein-
zelnen Kantone ihr spezifisch bendtigtes
Material selber evaluieren und beschaffen.
Bergkantone werden unter anderem Lawi-
nenmaterial benotigen. Vom Hochwasser
regelméssig betroffene Kantone werden
logischerweise Sandsécke bereit halten...
Jedoch braucht es auch hier weiterhin eine
gut tberlegte und gesamtschweizerisch
koordinierte Materialbeschaffung. Eine
Foderalisierung in diesem Bereich wére
grober Unfug, ja Verschleuderung von
Steuergeldern. Es ist doch ganz klar, dass
gemeinsame Beschaffungen billiger kom-
men und auch der Interoperabilitdt die-
nen. Voraussetzung ist allerdings, dass
man «ab Stange» kauft und nicht immer
wieder teure eidgendssische Speziallosun-
gen erzwingt.

Bauliche Massnahmen: Hier besteht latent
die grosse Gefahr, dass man bei der Sub-
stanzerhaltung und beim Schutzraumbau
nachlassen will. Davor sei in aller Form ge-
warnt. Der Kleinstaat hat gar keine andere
Moglichkeit, sich zu schiitzen, als bei Ge-
fahr oder Angriff in defensiver Weise in
den Lochern zu verschwinden, um es etwas
«blumig» auszudriicken. Es wire deshalb
nicht zu verantworten, den kommenden
Generationen diesbeziiglich weniger Schutz-
moglichkeiten zu geben, als wir bisher ge-
ben konnten. Wer hier nachlésst, 1ddt die
ganze Verantwortung von daraus mogli-
cherweise entstehenden Menschenopfern
auf sich. Das mogen sich der Bundesrat
und die Parlamente wohl iiberlegen, wenn
sie jetzt an die Ausarbeitung der neuen Ge-
setze und Verordnungen gehen.

2. Die Absicht, den Kantonen mehr Ent-
scheidungsfreiheit in Sachen Ausgestaltung
des Bevdlkerungsschutzes auf ihrer Stufe
zu gewdhren - und sie dann auch entspre-
chend selber zahlen zu lassen —, bereitet
grundsétzlich keinerlei Miihe. Selbstver-
standlich wird ein Gebirgskanton seinen
Zivilschutz anders zu organisieren haben
als ein Flachlandkanton. So gesehen, geht
die «Kantonalisierung» in Ordnung. Es ist
jedoch ein unverzeihlicher strategischer und
operativer Fehler, den Bevolkerungsschutz
insgesamt zu kantonalisieren. Genau das
ist ndmlich jetzt geschehen. Das ganze Pro-
jekt Bevolkerungsschutz proklamiert zwar
«Sicherheit durch Kooperation». Aber de
facto ist einzig und allein der Zivilschutz
einer wirklichen Abspeckiibung unterzogen
worden. Und es geht munter weiter! Die
anderen Partnerorganisationen wurden gar
nicht echt in diese Gesamtiibung einbe-
zogen. Der Bund hat sich allzu schnell und
leichtfertig aus dem Netz abgemeldet.
Auch die wenigen «Weisungen» fiir die so-
genannten Aufwuchsprobleme vermogen
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iber diese Tatsache nicht hinwegzutiu-
schen. Dieser schlimme Vorgang kommt in
die Ndhe der Verfassungswidrigkeit. Es fehlt
nur noch, dass etwa die Schutzdienstpflicht
«kantonalisiert» wird. Je langerich als Amts-
vorsteher die Dinge verfolge, um so iiber-
zeugter bin ich, dass die ganze Ubung falsch
gelaufen ist. Besser und effizienter wére es
gewesen, in einem ersten Schritt die «Ei-
serne Ration» durch den Bund zu definie-
ren und damit direkt verbunden auch die
Absprachen insbesondere mit der Armee
zu treffen sowie die Finanzierung zu re-
geln und dann in einem zweiten Schritt die
Kantone ihre jeweils spezifischen Anliegen
nach ihrem Gusto regeln — und finanzieren
- zu lassen. Jetzt hat man zuerst foderali-
siert und damit dem «Jekami» Tiir und Tor
geoffnet. Aber leider gilt immer wieder:
«Nach der Tat hélt der Eidgenosse Rat.»

3. Wie erwéhnt heisst - oder besser «hies-
se» —dies, dass die Kantone aufgrund ihrer
speziellen Gegebenheiten wie Grosse, Topo-
graphie, Gefahrenkataster selbstverstind-
lich «massgeschneiderte» Sicherheitsdispos
erarbeiten. Dies aber immer und schweiz-
weit auf der Basis von ganz klaren, eindeu-
tigen und fiir alle 26 Kantone verbindlichen
Bundesvorgaben. Um historische Beispiele
zu bemiihen: Es geht im Prinzip um das
gleiche wie weiland bei der Griindung des
Bundesstaates — Abschaffung des Miinz-
wirrwarrs und Einfithrung einer Bundes-
wahrung; Abschaffung der kantonalen
«Steckli-Armeen» und Einfithrung eines
eidgendssischen Heeres; Abschaffung des
kantonalen Postwesens und Einfithrung
einer leistungsfahigen Bundespost.

4. Wer garantiert uns, dass die derzeitigen
Unruhen im Kosovo sich nicht wieder —
vielleicht in zwei, in fiinf, in zehn Jahren -
zu einem grosseren Balkankonflikt aus-
weiten? Wer garantiert uns, dass Indien
und Pakistan nicht doch noch aneinander-
geraten? Wer garantiert uns, dass es nicht
plotzlich wieder zu einer Besetzung der
Ukraine und Weissrusslands durch die
(reorganisierten) russischen Streitkrafte
kommt? Wer garantiert uns, dass im Na-
hen Osten - etwa wegen der Wasserfrage —
nicht schon bald ein «full scale war» zwi-
schen der Tiirkei, Syrien, Israel, Jordanien
ausbricht? Wer garantiert uns, dass alle
diese moglichen Konflikte — wie sie so
schon genannt werden — von der UNO be-
ziehungsweise durch die européische oder
globale «Sicherheitsarchitektur» kontrol-
liert und in Grenzen gehalten werden kon-
nen? Oder ist es gelungen, den gefdhr-
lichen Konfliktherd Naher Osten — um nur
ein Beispiel zu nennen — zu befrieden?
Mitnichten! Selbst die besten Nachrichten-
dienste der Welt, weder eine «Lenkungs-
gruppe Sicherheit» noch ein irgendwie ge-
arteter Nostradamus werden je in der Lage

sein, rechtzeitig zu warnen und etwa dem
schweizerischen  Verteidigungsminister
verbindlich zu sagen:

«Herr Bundesrat..., heute abend um 18.15
Uhr beginnt der Countdown fiir die Vor-
warnzeit. Leiten Sie nunmehr den Auf-
wuchs fiir Armee und Zivilschutz ein. In
siebeneinhalb Jahren werden wir es mit
einem mitteleuropdischen Krieg zu tun
bekommen, dessen Ausgang aus heutiger
Sicht ungewiss ist.»

Jeder verniinftige und ehrliche Mensch muss
zugeben, dass es so nie gegangen ist, dass
es so nie geht und dass es so niemals gehen
wird. Mit anderen Worten, die Frage des
Aufwuchses ist - gerade fiir einen Klein-
staat! — eine grobfahrldssige Fehleinschét-
zung der allgemeinen und speziellen Ent-
wicklungstendenzen in einer immer noch
gefahrvollen Welt. Der Kleinstaatistin Got-
tes Namen dazu verurteilt, sich und seine
Fahigkeit zur Unabhangigkeit jederzeit und
nach eigener Kraft so zu organisieren, dass
sie nach aussen hin glaubwiirdig wirkt. Eine
Armee, welche ihre Verbandsschulung in der
«Aufwuchszeit» durchfithren muss, hat den
Kampf gegen einen potentiellen Angreifer

schon verloren. Ein Zivilschutz, der seine
ganzen Schutzvorbereitungen (baulich, per-
sonell, aushildungsméssig) erst in der Auf-
wuchszeit an die Hand nimmt, wird immer
zu spét kommen. Es fehlt in der jiingeren
und jingsten Geschichte unseres Landes
nicht an Beispielen, welche in erschrecken-
der Weise aufzeigen, was geschieht, wenn
sich der Kleinstaat nicht rechtzeitig, per-
manent und aus eigener Kraft auf Even-
tualitdten vorbereitet und hiezu die noti-
gen Opfer bringt. Ich plidiere dafiir, den
Begriff «Aufwuchs» sofort aus unserem
Vokabular zu streichen. Ich pladiere dafiir,
mit den ellenlangen, fruchtlosen und teu-
ren «Strategie- und Doktrindiskussionen»
aufzuhoren und wieder zum Aufbau einer
glaubwiirdigen und kampfstarken Armee
zu schreiten. Ich plidiere dafiir, die «Kan-
tonalisierung» des Zivilschutzes nur inso-
fern zuzulassen, als diese die wirklich spe-
zifischen Anliegen der Kantone im Visier
hat, gleichzeitig aber mit starker Bundes-
hand den 26 Kantonen die «Eiserne Ration»
der zentralen Verbindlichkeiten in diesem
Bereich «zu befehlen» — und natiirlich
auch zu bezahlen. Hermann Suter
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Schaffhausen

1. Ausbildung: Wir erwarten eine Reduk-
tion der Funktionen und eine Verlinge-
rung der Ausbildungszeit.
Material: Die Materialbeschaffung und Be-
zahlung erfolgt durch die Kantone oder
Gemeinden. Somit wird eine Angleichung
an das Beschaffungswesen analog den
Wehrdiensten erfolgen. Die generelle Stan-
dardisierung der Ausrtistung wird nicht
mehr moglich sein.
Bauliche Massnahmen: In diesem Bereich
wird es zu keinen grossen Verdnderungen
kommen.
2. Vom Bund wird erwartet, dass er die
Schutzdienstpflicht regelt sowie einheit-
liche Normen oder Minimalstandards fiir
die Schutzinfrastruktur, die Ausriistung
und die Aushildung festlegt. Der Bund ist
auch in Zukunft zusténdig fiir Anordnun-
gen betreffend Verstrahlungsanlagen, Epi-
demien und weitere Bereiche. Fiir die Aus-
bildung soll er Leitfdden und die dazu-
gehorenden Lektionsskizzen erstellen. Er
soll die obersten Kader des Zivilschutzes
und allenfalls die obersten Kader der kan-
tonalen Fiihrung ausbilden und trainieren.
Der Bund soll seine Aufgaben vollumféng-
lich bezahlen.
3. Kantonalisierung heisst, dass die noch
beim Zivilschutz verbleibenden Einsatz-
mittel in maximal bendétigter Anzahl bei
den Gemeinden (Wehrdiensten) bleiben
und diesen im Einsatz und in den Wieder-
holungskursen unterstellt sind. In zweiter
Linie ist eine Organisationsform zu finden,
die den Zivilschutz fiir die Zukunft sichert,
indem er eine professionelle Leitung be-
kommt und finanzierbar bleibt. Fiir den
Kanton Schaffhausen heisst dies mog-
licherweise eine kantonale Organisation.
4. Alle zeitkritischen Vorbereitungen wie
z.B. Werterhaltung der Schutzriume und
Anlagen sowie langerfristige Beschaffun-
gen gehdren nicht in die Aufwuchsphase.
Diese sind jetzt zu l6sen und durchzufiih-
ren. Die Ausbildung und organisatorische
Vorbereitungen fiir ein kriegerisches Er-
eignis, die in einigen Jahren (Aufwuchs)
durchgefithrt werden konnen, sollen nicht
zum jetzigen Zeitpunkt durchgefithrt wer-
den, da den Schutzdienstpflichtigen die
Motivation fehlt. Grundsétzliche Uber-
legungen fiir eine Vorbereitung auf den
Kriegsfall und den Schutz der Bevolkerung
sind jedoch heute zu machen. Dies erfor-
dert eine professionelle Fithrung, mit der
das Wissen {iber eine ldngere Zeit sicher-
gestellt werden kann.

Claude Anet
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1. Ausbildung: Die konsequente Ausrich-
tung auf Einsdtze im Rahmen der Ka-
tastrophen- und Nothilfe, das heisst Ver-
zichte auf alle Inhalte mit dem Thema «be-
waffneter Konflikt». Eine deutlich verldn-
gerte Grundausbildung. Sie muss so iiber-
zeugend (realistisch) sein, dass sie von An-
fang an eine hohe Akzeptanz erreicht.

Material: Eine enge Koordination aller
Partnerorganisationen bei der Material-

‘beschaffung.

Bauliche Massnahmen: Die Einsicht der
politischen Ebenen, dass wir auf den (ge-
zielten) Schutzraumbau - als einzige kon-
krete Massnahmen fiir den Fall bewaffne-
ter Konflikte — nicht verzichten kénnen.
Nur dann macht das geplante System
«Aufwuchs» Sinn.

2. Die konsequente Umsetzung des Grund-
satzes «Bevolkerungsschutz ist Sache der
Kantone». Das heisst Systemwechsel, indem
wir von unten nach oben organisieren fiir
die Bereiche Organisation und Ausbildung.
3. Den Zivilschutz massgeschneidert, nach
den Bediirfnissen bzw. nach den Ergebnis-
sen der Gefahrenanalyse, aufbauen. Damit
auf «Einheitslgsungen» und Einheitlich-
keit verzichten. Kantonalisierung heisst
aber auch, nebst der Verantwortung auch
die Folgen (z.B. Finanzen) ibernehmen.
4. Zunédchst haben wir vor, die Vorstellung
zu losen, dass sich ein bewaffneter Konflikt
so abspielt, wie wir ihn bis ca. 1990
«geplant» haben: flichendeckend tiber
die ganze Schweiz, zeitgleich usw. Damit
stehen lagebezogene Massnahmen im
Vordergrund. Anstelle von perfekten Pla-
nungen werden situative Vorbereitungen
in den Bereichen Personal, Material und
Ausbildung treten. Die stufenweise Erho-
hung der Einsatzbereitschaft ist ein weite-
res wichtiges Element. Das Konzept «Auf-
wuchs» greift aber nur, wenn wir den
Schutzraum, als zeitkritische Massnahme
fiir den Schutz der Bevilkerung, angepasst
weiterfiihren. Niklaus Stahli

Ziirich
Ganz allgemein erwarte ich eine Versachli-
chung in der Diskussion iiber den Bevélke-
rungsschutz und iber den Zivilschutzge-
danken in der Offentlichkeit. Damit ver-
bunden erwarte ich aber auch eine stérke-
re Konzentration auf das wirklich Nétige

und eine bessere Einbindung in den ge-
planten Sicherheitsverbund unter dem
Holdingdach des Bevolkerungsschutzes.

1. Der Aufgabenbereich des Zivilschutzes
wird, von kantonalen Unterschieden abge-
sehen, schméler. Dies erlaubt eine stérkere
Konzentration auf eigentliche Kernaufgaben
wie Fihrungsunterstiitzung, Betreuung,
Schutz der Bevolkerung sowie Sicherstel-
lung der Fithrungs- und Schutzinfrastruktur.
Neben diesen Kernaufgaben verbleiben dem
Zivilschutz, je nach kantonalen Bediirfnis-
sen, Unterstlitzungsaufgaben zugunsten
von Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen,
Gemeinden und Werken. Aufgrund der von
Kanton zu Kanton unterschiedlichen Be-
diirfnisse muss den einzelnen Kantonen
grosstmogliche Freiheit im Bereich der
Ausbildung und des Materials eingerdumt
werden. Die Ausbildung und die Material-
beschaffung haben soweit wie moglich in
den Kantonen zu erfolgen. Dies gilt insbe-
sondere fiir die Ausbhildung der mittleren
und unteren Kader und der Fithrungsorgane
der Gemeinden sowie fiir die Beschaffung
von nicht zwingend normiertem Material.
Entscheidend wird hier sein, wer diese
Aufgaben finanziert. Die Weiterfiihrung
der bisherigen baulichen Massnahmen ist
in erster Linie eine politische Frage, die
auch politisch beantwortet werden muss.
2. Fiir den primdren Aufgabenbereich des
Bevolkerungsschutzes, die Bewdltigung
zivilisations- und naturbedingter Katastro-
phen und Notlagen, sollen kiinftig die Kan-
tone zustandig und verantwortlich sein. Dem-
gegeniiber soll sich der Bund im sekundé-
ren Aufgabenbereich auf die Bewdltigung
machtpolitischer Bedrohungen durch Ge-
walt unterhalb der Kriegsschwelle und auf
bewaffnete Konflikte ausrichten und die
dazu erforderlichen Vorgaben festlegen.
Auch wenn gewisse Uberschneidungen
zwischen den Zustdndigkeiten des Bundes
und der Kantone nie ganz ausgeschlossen
werden konnen, erwarte ich eine klare Dif-
ferenzierung der Massnahmen und Prio-
ritaten zwischen den primédren und se-
kundéren Aufgabenbereichen des Bevol-
kerungsschutzes. Es wird deshalb Aufgabe
des Bundes sein, klare und mit verniinfti-
gem Aufwand vollziehbare Vorgaben fiir
die Bereiche Organisation, Ausbildung und
bauliche Massnahmen festzulegen, die in
den Kantonen fiir die Bewéltigung macht-
politischer Bedrohungen durch Gewalt
unterhalb der Kriegsschwelle und ftir den
Fall von bewaffneten Konflikten erfiillt
werden miissen.

3. Ich finde den Begriff «Kantonalisierung»
irrefithrend und gefdhrlich. Kiinftig soll
der Zivilschutz als Teil des Bevilkerungs-
schutzes besser als bisher in einem primé-
ren (aktiven) und in einem sekundédren
(passiven) Aufgabenbereich eingesetzt
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werden konnen. Im priméren Teil soll die
Zustidndigkeit und Verantwortung bei den
Kantonen liegen. Dass dazu stirker als bis-
her die Bediirfnisse und die Besonderhei-
ten, aber auch die Mittel und Moglichkei-
ten der Kantone beriicksichtigt werden
miissen, liegt auf der Hand.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass
sich bei besonderen Ereignissen (diskutiert
wird Uber radiologische Verstrahlungs-
lagen, Notfdlle bei Talsperrenbruch, Epi-
demien und Tierseuchen) der Bund die
Fithrungs- bzw. Koordinationsverantwor-
tung vorbehdlt. Um in einem solchen Fall
die Hilfeleistungen national oder landes-
teilweit leiten und koordinieren zu kénnen,
miissen die zu erbringenden Leistungen
minimalen Standards entsprechen und
von allen Kantonen in vergleichbarer Quali-
tdt zur Verfiigung gestellt werden. Die Wahl
der Organisationsstruktur, die Zahl und
Gliederung der Mittel sowie die Organisa-
tion der Ausbildung werden durch die
Kantone bestimmt. Es soll den Kantonen

auch freigestellt bleiben, sich fiir die selb-
stindige Durchfiihrung der Ausbildung
oder fiir eine Zusammenarbeit mit Nach-
barkantonen bzw. mit dem Bund zu ent-
scheiden. Es geht somit nicht um die Kan-
tonalisierung, sondern um die gezielte Aus-
richtung des Bevilkerungsschutzes auf die
kantonalen Bediirfnisse und Moglichkeiten.
4. Die im Konzept flir den Bevolkerungs-
schutz umschriebene Aufwuchsfahigkeit,
das heisst die Fihigkeit, die fiir den Ein-
satz notigen Strukturen erst zu Beginn ei-
ner Bedrohungsphase aufzubauen und die
erforderlichen Einsatzkréfte wihrend die-
ser Phase auszubilden, ist umstritten. Um-
stritten sind aber nicht in erster Linie die
dazu erforderlichen organisatorischen
Vorbereitungen und die Ausbildung der
zahlreichen Schutzdienstpflichtigen, son-
dern die rechtzeitige Erkennung einer
moglichen Bedrohungsphase. Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit zeigen, wie
schwer sich Bedrohungen, ihre Dynamik
und Dimension, zum Beispiel im Bereich

der Migration, rechtzeitig erkennen las-
sen. Soll fiir den Bereich der Bewiltigung
machtpolitischer Bedrohungen durch Ge-
walt unterhalb der Kriegsschwelle oder fiir
bewaffnete Konflikte die Aufwuchsfdhig-
keit im Rahmen einer definierten Auf-
wuchszeit festgelegt werden, muss der
entsprechende Zeitpunkt durch den Bund
erkannt und fiir alle Kantone gesamt-
schweizerisch bzw. fiir die Kantone im
betroffenen Gebiet verbindlich festgelegt
werden. Karl Schiirpf

; vazre comprehensmn (Réc

Die IG Material will es wissen

Die Initiative
liegt bei den Kantonen

rei. Im Hinblick auf die Umsetzung des neven
Bevidlkerungsschutzes kommt der Materialbe-
schaffung eine zentrale Bedeutung zvu. Im Be-
reich des Zivilschutzmaterials ist eine einheit-
liche Materialbeschaffung erwiinscht und der
Bund konnte bei einem entsprechenden Auf-
trag der Kantone ein Mandat zur gezielten Be-
schaffung von Material iibernehmen. Das ist
eine der Kernaussagen anlisslich eines Ge-
spriiches der 16 Material mit Vertretern des
Kernteams Bevalkerungsschutz.

Ein an das Kernteam Bevolkerungsschutz
gerichteter Fragenkatalog der Materialver-
antwortlichen der Kantone Bern, Luzern,
Nidwalden und Solothurn zeigte Wirkung.
Am 10. Juli standen Richard Binggeli
(Kernteam und BZS) sowie Hans Krebs
(BZS Material) an einer in Solothurn einbe-
rufenen Gespriachsrunde Rede und Ant-
wort. Binggeli stellte gleich zu Beginn des
Gespréachs klar, eine Verunsicherung hin-
sichtlich der kiinftigen Materialbeschaf-
fung bestehe nicht nur bei den Kantonen,
sondern auch beim Kernteam selbst. Die
Kantone seien jedoch {iber die Bundesvor-
schriften hinaus souverédn. Es gelte indes-

sen der Grundsatz, dass die Verantwor-
tungstrager auch die Kosten zu tragen hét-
ten. Unter dem Aspekt der herrschenden
Verunsicherung habe das Kernteam eine
Studie in Auftrag gegeben, um die Material-
wirtschaft zu untersuchen. In dieser Studie
(Studie Helbling) sei festgestellt worden,
dass eine Standardisierung des Materials
von Feuerwehr und Zivilschutz und ein
zentraler Einkauf ein hohes Sparpotential
beinhalte. Ob allerdings ein solches Projekt
von seiten der Feuerwehr realisierbar wire,
sei sehr fraglich. Im Bereich Zivilschutz-
Material wire aber eine einheitliche Mate-
rialbeschaffung erwiinscht. Binggeli: «Es
darf sicher nicht so weit kommen, dass
26 Kantone Material beschaffen, dazu die
entsprechenden  Sicherheitsvorschriften
erlassen und die Schutzdienstpflichtigen
mit gleicher Einteilung an unterschied-
lichen Geritschaften ausgebildet werden.»

Uberzeugungsarbeit leisten

Das Kernteam und die Kantone seien auf-
gefordert, Uberzeugungsarbeit zu leisten,
um einen gewissen Einheitsstandard an-
zustreben. In der Phase der Umsetzung
des Leithildes wiirden zudem verschiede-
ne Arbeitsgruppen bestimmt, von denen
sich eine mit der Materialbeschaffung be-
fasse. Im Herbst dieses Jahres gehe das
Leithild vorerst in die Amterkonsultation
und im Frithjahr 2001 finde die grosse
Vernehmlassung bei den Kantonen statt.
«Stellungnahmen sind erwiinscht», beton-

te Binggeli, der unter anderem darauf hin-
wies, dass beim Material die Phasen «zeit-
kritisch» und «nicht zeitkritisch» unter-
schieden wiirden. Die zeitkritische Phase
beinhalte die Aufwuchsfihigkeit innert
fiinf Jahren. Das Material sollte so instand
gehalten werden, dass dieses im bewaffne-
ten Konflikt vorhanden sei. Sodann kénn-
ten in der Aufwuchsphase die Rettungszii-
ge mit Material doppelt bestiickt werden.
Eines hoben Binggeli und Krebs deutlich
hervor: Die zentrale Materialbeschaffung
muss von den Kantonen gefordert werden.
Fiir die IG Material bedeutet dies, dass je-
der Kanton aufzurufen ist, den notigen
Druck auf das Kernteam auszuiiben, damit
ein minimaler Standard im Materialbe-
reich aufrechterhalten werden kann.

Will der Bund kneifen?

Im Rahmen einer offenen Gesprichsrunde
iibten die Kantonsvertreter harsche Kritik
am Vorgehen des Bundes. Der Bund versu-
che, sich finanzpolitisch aus der Verant-
wortung zu ziehen und die Kantone vorzu-
schieben. Der Bund habe sich aus dem Ma-
terialsektor vollig verabschiedet. Die Kan-
tonsvertreter jedoch meinen: Einheitliches
Material und damit eine einheitliche Aus-
bildung auf allen Stufen miissen gewdhr-
leistet sein. Beide Forderungen sind un-
trennbar miteinander verbunden. Sollten
diese nicht erfiillt werden kinnen, braucht
es auch keine Ausbildungsangebote des
Bundes mehr.

23

ZIVILSCHUTZ :9/2000



	Prioritäten aus der Sicht der Kantone

